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ENTWURF 
 
Entwurf einer Vierten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung 
über das Landesentwicklungsprogramm (Vierte Teilfortschreibung LEP IV)  
 
Aktenzeichen: 5204-0005#2022/0009-0301 37 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen für die 4. Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsprogramms LEP IV sowie für die Möglichkeit, zu diesem Verfahren 
Stellung nehmen zu können.  
 
Die Stadt Frankenthal begrüßt die vierte Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsprogramms, um den Ausbau von erneuerbaren Energien deutlich 
zu stärken. Im Hinblick auf den Klimawandel und die damit einhergehenden 
Herausforderungen muss die Energiewende vorangetrieben werden. Das 
Landesentwicklungsprogramm stellt dafür eine Grundlage dar, die nun auf regionaler 
und kommunaler Ebene umgesetzt werden muss. 
 
Die inhaltlichen Änderungen werden seitens der Stadt Frankenthal (Pfalz) unterstützt. 
Abschließend noch einige Hinweise: 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Frankenthal befindet sich aktuell in 
Neuaufstellung, hierbei sollen auch die Themen Klimaschutz sowie Erneuerbare 
Energien besondere Berücksichtigung finden.  
 
Frankenthal ist derzeit Teil einer interkommunalen Vereinbarung zusammen mit der 
Stadt Ludwigshafen, den Gemeinden Bobenheim - Roxheim, Lambsheim und 
Mutterstadt sowie der Verbandsgemeinde Maxdorf. In dieser Vereinbarung ist die 
planungsrechtliche Steuerung von Windenergieanlagen geregelt. Eine 
flächendeckende Untersuchung des Außenbereichs hat dabei vier Flächen 
identifiziert, die sich für gemeinsame Konzentrationszonen eignen. Im restlichen 
Vertragsgebiet sind Windenergieanlagen ausgeschlossen, letzteres ist in Frankenthal 
der Fall.  
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Die Stadt Frankenthal wird Gespräche mit den Nachbarkommunen führen, um die 
interkommunale Vereinbarung an die neuen Vorgaben des LEP IV anzupassen. 
 
Gerne möchte ich Ihnen noch einen Hinweis zukommen lassen. Die Formulierung von 
Ziel 163 i ist schwer verständlich. Hier wäre eine leichter verständliche Formulierung 
wünschenswert.  
 
Weiterhin verweise ich auf die Stellungnahme der Stadt Frankenthal vom 08.12.2021 
und bitte darum, die dort formulierten Anmerkungen weiter zu berücksichtigen. 
 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Martin Hebich 
Oberbürgermeister  


